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Anlage A 1.2.6/2 

 

Zu DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA 

 

Für spezielle Ausbildungen (z.B. Anschlüsse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4:2016-05 

zu beachten, sofern der Eurocode dazu keine Angaben enthält. 

 

Zu DIN EN 1996-1-2/NA, Tabelle NA.B.1.3, Zeile 1.3 

Für die Bemessung ist der Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,70 anzusetzen. 

 

Zu DIN EN 1996-1-2/NA, Tabelle NA.B.1.3, Zeile 5.1 

Für die Bemessung ist der Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,55 anzusetzen. 

 

 

Anlage A 1.2.6/3 

 

Zu DIN 1053-4 

 

Bei Anwendung der technischen Regel sind zusätzlich DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03, 

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01, DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 und DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 sowie die 

Anlage A 1.2.6/1 zu beachten. 

 

Für die brandschutztechnische Bemessung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen von 

DIN EN 1996-1-2:2011-04 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 für das entsprechende nicht vor-

gefertigte Mauerwerk, wobei für die Klassifizierung Brandwand (Kriterium REI-M und EI-M) zusätzlich Folgendes 

gilt: 

 

Sofern das Mauerwerk nicht aus raumbreiten Mauertafeln oder raumbreiten Vergusstafeln ausgeführt wird, sind 

vertikale Stoßfugen in Wandebene wie folgt auszubilden.  

 

In den Einzeltafeln ist werkseitig in den Drittelspunkten und in halber Wandhöhe eine Schlaufenbewehrung aus 

Betonstahl  6 mm – wie im Bild dargestellt – in den Lagerfugen so anzuordnen, dass die Schlaufen nach dem 

Versetzen der Mauertafeln in der Stoßfuge übereinander greifen. Durch die so gebildeten Bewehrungsringe ist von 

oben ein Betonstabstahl  8 mm zu stecken. Die Anforderungen von Abschnitt 8.2.1 der Norm sind zu beachten. 

Anschließend ist die Fuge hohlraumfrei mit Mörtel nach Abschnitt 5.3.3 der Norm zu verfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Vertikale Stoßfuge in Wandebene bei Brandwänden 

 
 
Anlage A 1.2.7/1 

 

Zu DIN 18008-1 

 

1 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und 

Ausführung von geklebten Glaskonstruktionen unter Verwendung von Bauprodukten mit einer ETA nach ETAG 002 

oder EAD 090035-00-0404 ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 

 
2 Bei der Planung, Bemessung und Ausführung von Glaskonstruktionen in Fenstern und Außentüren sind die 

Bestimmungen von DIN 18008-1:2020-05, DIN 18008-2:2020-05 und/oder DIN 18008-4:2013-07 zu beachten. 

____________ 

1 nach Landesrecht 
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